
 
Die Beantwortung der Anfrage erfolgt/e  
�     im  Mitteilungsblatt an die Stadtverordneten Nr.: .......  
�     in der ....... Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder am .........................................  
_____________________________________________________________________________________________________ 
Die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder hat in ihrer ....... Sitzung am ..........................................  
den empfohlenen Beschluss mit     � Änderung(en) und     � Ergänzung(en)     � gefasst     � nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A.  

� Anfrage Antrag   öffentlich 

     �  nichtöffentlich Vorlage-Nr.:      95/09 
an die Stadtverordnetenversammlung Schwedt/Oder zur Sitzung am: 17.09.2009  

Beantwortung;  � mündlich 
  � schriftlich 

Einreicher 

Fraktion 

DIE LINKE. 

 

 

Eingangsdatum:   4. August 2009 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
  � Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
  � Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat 

 

Betreff: Rückführung der Sportstättennutzungsgebühren an die Sportvereine  
 
 
 
Inhalt (beim Antrag Beschlussentwurf und Begründung): 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass die Einnahmen aus der Sportstätten- 
nutzungsgebühr der Schwedter Sportvereine ( ca. 25 T €) wieder zur direkten 
Sportvereinsförderung zurückgeführt werden. 
 
 
 
Begründung : 
Seit etwa 10 Jahren stagniert die Sportvereinsförderung. Die Mitgliederzahlen blieben zwar  etwa konstant, 
aber die Betriebskosten und sonstige Vereinskosten( Sportmaterial, Transport, Büromaterial, Gebühren und andere ) 
sind in dieser Zeit im zweistelligen Bereich gestiegen. 
Der Rückfluss der Gelder  aus den Sportstättennutzungsgebühren würde direkt die breite Masse von ca.. 
5300 Sportlern erreichen. 
Der realisierte Beschluss würde nicht zuletzt ein Zeichen setzen für die vielen ehrenamtlichen Helfer, Übungsleiter 
und Funktionäre, dass die Stadtverordneten dieser wichtigen Tätigkeit den hohen gesellschaftlichen Stellenwert 
zumessen, der ihr zukommt. 
Die herausragende Stellung unserer Sportstadt Schwedt in Brandenburg und darüber hinaus in Deutschland ist 
unstrittig. Eine entsprechende Auszeichnung zur „Sportstadt“ im Land Brandenburg kann jedoch für Schwedt nicht 
erfolgen, weil die Erhebung von Sportstättengebühren als sportunfreundlicher  Verwaltungsakt betrachtet wird. 
Damit vergibt sich unsere Stadt eine sehr attraktive Imagewerbung. 
 
 
 
 
 
 
Tenner 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
 



 


